Vorsicht, Falle: Diese Fehler führen dazu, dass Ihre Änderungskündigung unwirksam ist!

	Typische Fehler
	So ist es richtig

	Sie halten die Schriftform nicht ein, etwa durch Versand per E-Mail.
	Sie versenden Ihre Änderungskündigung
auf Papier mit Originalunterschrift.

	Sie haben vorher Ihren Betriebsrat (sofern vorhanden) nicht angehört.
	Ihren Betriebsrat hören Sie an wie vor jeder anderen Kündigung.

	Sie verlangen, dass Ihr Mitarbeiter vor Ablauf der Kündigungsfrist zu geänderten
Bedingungen arbeitet.
	Sie halten die Kündigungsfrist sowohl für das Änderungsangebot als auch für
die Kündigung ein.

	Sie nehmen eine Teilkündigung vor, indem Sie nur den gerade relevanten Teil des Arbeitsvertrags kündigen.
	Sie verbinden das Änderungsangebot mit einer Kündigung des gesamten
Arbeitsverhältnisses.

	Sie machen ein unbestimmtes Änderungsangebot, z. B. wo Ihr Mitarbeiter künftig arbeiten soll, aber nicht was.
	[bookmark: _GoBack]Ihr Angebot ist so klar und konkret, dass Ihr Mitarbeiter ohne weiteres mit Ja antworten könnte. 

	Ihr Änderungsangebot enthält rechtlich unzulässige Änderungen.
	Sie beachten die gesetzlichen und tariflichen Möglichkeiten.

	Sie nehmen unnötige Änderungen vor, z. B. um Arbeitsverträge zu vereinheitlichen.
	Sie passen den Arbeitsvertrag lediglich an die Beschäftigungsmöglichkeiten
an.



